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Das mit Bezugserlass eingeführte Merkblatt „Standsicherheit von Dämmen 

an Bundeswasserstraßen (MSD), Ausgabe 2011“ wurde von der Bundesan-

stalt für Wasserbau unter Beteiligung der Bundesanstalt für Gewässerkunde 

und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes überarbei-

tet. Das MSD, Ausgabe 2025 wurde an geänderte bzw. neu eingeführte 

BAW-Merkblätter und DIN-Normen angepasst. Weiterhin wurden bei der 

Überarbeitung des MSD Erkenntnisse aus zwischenzeitlich im Rahmen der 

Dammnachsorge durchgeführten umfangreichen Untersuchungen zur 

Standsicherheit der Dämme an den Bundeswasserstraßen berücksichtigt.  

Das grundlegende Sicherheitskonzept wird durch die vorgenommenen Än-

derungen und Ergänzungen beibehalten. Eine Überprüfung der nach den 

MSD, Ausgaben 1998, 2005 und 2011, durchgeführten Standsicherheitsun-

tersuchungen ist deshalb grundsätzlich nicht erforderlich. Für Dämme, für 
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die keine ausreichende Standsicherheit ermittelt wurde und die Umsetzung 

von Sanierungsmaßnahmen noch nicht begonnen wurde, ist eine Überprü-

fung der Standsicherheitsuntersuchungen auf Grundlage des MSD, Ausgabe 

2025, erforderlich. 

Auf nachstehende Änderungen wird besonders hingewiesen: 

• In der überarbeiteten Fassung des MSD neu aufgenommene Nachweise, 

die im MSD (2011) nicht geregelt waren, jedoch aus einschlägigen DIN-

Normen (z. B. DIN 19712 oder DIN 19700-13) und sonstigen allgemei-

nen technischen Regelwerken abgeleitet wurden bzw. dort neu geregelt 

wurden, sind: 

- Nachweis der Sicherheit bei Erdbeben (auf Grundlage von DIN 

19700-13 und DIN EN 1998-1) 

- Nachweis der Sicherheit gegen Spreizen am Böschungsfuß (entspre-

chend DIN 19712) 

- Nachweis der Sicherheit gegen Gleiten des Dammes auf der Auf-

standsfläche (entsprechend DIN 19712) 

Diese Änderungen erfordern grundsätzlich keine Überarbeitung bereits 

abgeschlossener Untersuchungen.  

• Wenn möglich wird für die Nachweisführung auf bestehende Regel-

werke verwiesen und auf eine redundante Regelung im MSD verzichtet. 

So wurden die im MSD (2011) enthaltenen Nachweise gegen Material-

transport entfernt und auf die entsprechenden, in den eingeführten 

BAW-Merkblättern MMB und MAK genannten Regelungen verwiesen. 

• Im Textteil des Merkblattes werden die für die Nachweisführung erfor-

derlichen Vorgaben für Einwirkungen, Widerstände und Bemessungssi-

tuationen genannt. Ergänzende Detail-, Hintergrund- und weiterfüh-

rende Informationen sind in Anlagen enthalten.  

• Da numerische Verfahren zur Berechnung der Dammdurchströmung 

und der Gesamtstandsicherheit des Dammes standardmäßig eingesetzt 

werden, wurde auf den weiteren Ansatz des Mindestquerschnitts ver-

zichtet.  

• Der Abschnitt zum Bewuchs wurde mit einer Novellierung des maßge-

benden Dammquerschnittes für zulässigen Bewuchs grundlegend über-

arbeitet. Es wurde klar herausgestellt, welche Arten von Bewuchs auf 

dem Damm im Regelfall zugelassen werden. Zudem wurden Ausnah-

mefälle definiert, die einen bestimmten Gehölzbewuchs in einzelnen 

Zonen auf der Dammböschung zulassen.  
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Unabhängig davon nehme ich die Einführung des MSD, Ausgabe 2025 zum 

Anlass, die Aktualität des Baubestandswerks für den Gültigkeitsbereich des 

MSD bis zum 31.12.2026 zu überprüfen.  

Dies betrifft im Besonderen: 

• Flussseitendämme (Dämme an Schleusenkanälen, Dämme als Teil des 

Gewässerbetts im Mündungsbereich von Kanälen in Flüsse und Längs-

dämme). Hier weise ich besonders auf die vorübergehende Bemes-

sungssituation Hochwasser und die Anforderungen im Zusammenhang 

mit Stauanlagen insbesondere im Hinblick die Novellierung der DIN 

19700-13 hin. 

• Kanalseitendämme: Erfassung der Dämmer, für die noch keine ausrei-

chende Standsicherheit nachgewiesen werden konnte. Bei größeren 

Defiziten bitte ich um Bericht und Vorlage eines entsprechenden Nach-

rechnungs- bzw. Bauprogramms. 

Die Ausgabe 2025 des MSD ersetzt die Ausgabe 2011 und wird hiermit für 

den Geschäftsbereich der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes eingeführt. Die Bezugserlasse b) und c) werden aufgehoben. Dieser 

Erlass wird in die „Wasserstraßenspezifische Liste Technischer Baubestim-

mungen (WLTB)“ unter Abschnitt „8.2 Gewässerbett“ aufgenommen und im 

Verkehrsblatt veröffentlicht. Die Erlasse zur Dammstandsicherheit BW 

21/52.05.00-30-1/100 VA 79 vom 30. April 1979, BW 21/52.05.00-30-1/187 

VA 79 vom 20. August 1979 und BW 21/52.05.00-30-1/27 VA 80 vom 19. 

Februar 1980 behalten ihre Gültigkeit. 

Im Auftrag 

Dr. Katja Rettemeier 


